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Bekanntmachung 
 

Der von der Ratsversammlung der Stadt Schleswig am 08.07.2024 beschlossene Jahresab-
schluss 2022, der Lagebericht 2022 sowie der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes über 
den Jahresabschluss 2022 liegen vor.  
 
Der Jahresabschluss 2022, der Lagebericht 2022 sowie der Schlussbericht des Rechnungsprü-
fungsamtes über den Jahresabschluss 2022 liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt 
Schleswig, Zimmer 127, während der Dienststunden öffentlich aus.  
 
Darüber hinaus kann der Jahresabschluss 2022, der Lagebericht 2022 sowie der Schlussbericht 
des Rechnungsprüfungsamtes über den Jahresabschluss 2022 auf der Homepage der Stadt 
Schleswig unter der Rubrik Verwaltung & Politik/Finanzen und Steuern/Haushalte und Jahresab-
schlüsse eingesehen werden. 
 
 

Veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schleswig 
Nr. 08/2024 vom 29.07.2024 
 
 

Bekanntmachung 

Die von der Ratsversammlung am 06.05.2024 beschlossene 29. Änderung des Flächennutzungs-
plans für das Gebiet nördlich der Bundesstraße 201, östlich der Photovoltaikanlage und westlich der 
Straße „Haferteich“ wurde mit Bescheid des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und 
Sport des Landes Schleswig-Holstein vom 01.07.2024, Az.: IV526 – 41772/2024 nach § 6 Ab-
satz 1 BauGB genehmigt. 
 
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Alle Interessierten können die 29. Änderung des Flächennutzungsplans, die Begründung und die 
zusammenfassende Erklärung im Fachbereich Bau der Stadt Schleswig, Sachgebiet Stadtplanung, 
Gallberg 4, 1. Obergeschoss, Zimmer 414, während der Öffnungszeiten einsehen und über den 
Inhalt Auskunft erhalten. Ergänzend sind diese Dokumente ins Internet unter der Adresse 
https://www.schleswig.de (unter Bauen und Stadtentwicklung > Bauleitplanung > Rechtskräftige 
Bauleitpläne) eingestellt. 
 

Bei gewünschter Einsichtnahme vor Ort bitte vorher einen Termin vereinbaren:  
E-Mail: t.enders@schleswig.de oder Tel.: 04621 814-416 

 
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Schleswig geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
 
Schleswig, 29.07.2024 
 
STADT SCHLESWIG 
DER BÜRGERMEISTER 
 
 

Veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schleswig 
Nr. 08/2024 vom 29.07.2024 
 
 
  

http://www.schleswig.de/
mailto:t.enders@schleswig.de
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Bekanntmachung 

 
Die Ratsversammlung der Stadt Schleswig hat in ihrer Sitzung am 06.05.2024 den Bebauungsplan 
Nr. 108 der Stadt Schleswig für das Gebiet nördlich der Bundesstraße 201, östlich der Photovolta-
ikanlage und westlich der Straße „Haferteich“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), als Satzung beschlossen. Dies wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan tritt mit Beginn des auf diese Bekanntmachung folgenden Tages in Kraft. Alle 
Interessierten können den Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung 
dazu von diesem Tage an im Fachbereich Bau der Stadt Schleswig, Sachgebiet Stadtplanung, Gall-
berg 4, 1. Obergeschoss, Zimmer Nr. 414, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr 
einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. Zusätzlich wurden der Bebauungsplan, die Begrün-
dung und die zusammenfassende Erklärung ins Internet unter der Adresse https://www.schleswig.de 
(unter Bauen und Stadtentwicklung > Bauleitplanung > Rechtskräftige Bauleitpläne) eingestellt. 
 

Bei gewünschter Einsichtnahme vor Ort bitte vorher einen Termin vereinbaren:  
E-Mail: t.enders@schleswig.de oder Tel.: 04621 814-416 

 
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Schleswig geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Absatz 3 
Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Gel-
tendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungsplan in eine 
bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewie-
sen. 
 
Unbeachtlich ist zudem eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeichneten landesrechtlichen Ver-
fahrens- oder Formvorschriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Bebauungsplan-
Satzung sowie eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Stadt 
Schleswig unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, 
geltend gemacht worden ist. 
 
Schleswig, 29.07.2024 
 
STADT SCHLESWIG 
DER BÜRGERMEISTER 
 
 

Veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schleswig 
Nr. 08/2024 vom 29.07.2024 
 
 

Bekanntmachung 
 
Aufgrund der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 4 der 
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, hat die Ratsversammlung der Stadt Schleswig am 
08.07.2024 die zweite Verlängerung der Veränderungssperre für einen Teilbereich des Bebauungs-
plans Nr. 92 „Altstadtbereich“ – Teilbereich südlich und östlich der Knud-Laward-Straße, westlich 
des Wiesengangs und des St. Johannisklosters und nördlich der Schlei – als Satzung beschlossen. 
 

https://www.schleswig.de/
mailto:t.enders@schleswig.de
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Dies wird hiermit gem. § 16 BauGB bekanntgemacht. Die Satzung mit zugehöriger Planzeichnung 
ist online unter www.schleswig.de (unter Bauen und Stadtentwicklung > Bauleitplanung > Verände-
rungssperren) sowie während der Dienststunden im Fachbereich Bau der Stadt Schleswig, Sachge-
biet Stadtplanung, Gallberg 4, 1. Obergeschoss, Zimmer 414, in Schleswig einsehbar. 
 

Bei gewünschter Einsichtnahme vor Ort bitte vorher einen Termin vereinbaren:  
E-Mail: t.enders@schleswig.de oder Tel.: 04621 814-416 

 
Eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeichneten landesrechtlichen Verfahrens- oder Formvor-
schriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Satzung sowie eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich in-
nerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Stadt Schleswig unter Be-
zeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht 
worden ist. 
 
Schleswig, 29.07.2024 
 
STADT SCHLESWIG 
DER BÜRGERMEISTER 

 
 

Veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schleswig 
Nr. 08/2024 vom 29.07.2024 
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